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Treuhand- und Servicegesellschaft der GEW Sachsen-Anhalt mbH
MarkgrafenstraBe 6 . 39114 Magdeburg

Magdeburg, 4. Juni 2018

Einladung zur Schulung fiir Schulpersonalrate

an Grundschulen, Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen
und Forderschulen

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

auch im Schuljahr 2018/2019 méchte die GEW eine Schulung flr Schulpersonalrédte anbieten. In dieser
Veranstaltung stehen die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen fiir die Beschaftigten an den Schulen
im Mittelpunkt.

Wir gehen auf aktuelle Entwicklungen ein, werden Fragen beantworten und anhand von Fallbeispielen
verschiedene Aspekte der Arbeit der Schulpersonalrate diskutieren.

Unsere Referentinnen und Referenten sind erfahrene GEW-Personalrate bzw. Gewerkschaftssekretare
der GEW.

Inhalte der Schulung sind:

¢ Datenschutz in den Schulen — Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes und Handlungs-
optionen fir Schulpersonalrate;

¢ Belastungen im Schultag, u.a. durch Gewalt gegen padagogisches Personal — arbeitsschutz-
rechtliche Informationen und Interventionsmoglichkeiten fir Schulpersonalrate;

e Fragen der Umsetzung der Ausbildungs- und Priifungsverordnung fiir Lehrkrafte im Vorberei-
tungsdienst an Schulen — Aufgaben der Schulpersonalrate;

e aktuelle Entwicklungen im Beamten- und Tarifrecht —aktuelle tarifvertragliche und beamten-
rechtliche Regelungen in Sachsen-Anhalt, Information Uiber neue Urteile.
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Wir bieten folgende Schulungstermine fiir das Schuljahr 2018/2019 an:

Mittwoch, 17. Oktober 2018, von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr, in Halberstadt,
K6 Tagungshotel, Kirschallee 6, 38820 Halberstadt,

Anmeldeschluss: 24. September 2018

Mittwoch, 9. Januar 2019, von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr, in Magdeburg,
Ratswaage-Hotel, Ratswaageplatz 1-4, 39104 Magdeburg,

Anmeldeschluss: 3. Dezember 2018

Die Schulung richtet sich an GEW-Mitglieder in den Personalrdten der Schulen des Landes.
Bei vorherigem Eintritt in die GEW ist die Teilnahme auch maoglich.

Kosten:

Freistellung:

Die Seminargebiihr betragt 90,00 Euro. In der Seminargebihr sind die Kosten fir
Referenten, Tagungsraume und fiir die Seminarunterlagen enthalten. Die Kosten
einschlieBlich der Reisekosten fiir Schulungen von Personalrdten sind gemaR § 42
Absatz 1 Personalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt von der Dienststelle zu tragen.

Die Mitglieder des Personalrates werden unter Fortzahlung der Bezlige gemal § 45
Personalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt fiir die Teilnahme an der Personalrats-
schulung vom Dienst freigestellt.

Der Personalrat fasst einen Entsendebeschluss fiur die Mitglieder, die zur Schulung
fahren sollen (= Anlage 1) und teilt diesen der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter mit.

Melden Sie sich bitte mit dem beiliegenden Anmeldebogen (- Anlage 3) zuriick.
Fiir die einzelnen Veranstaltungen ist der angegebene Anmeldeschluss unbedingt
zu beachten.

Mit freundlichen GruRen

e el las

Petra Richter

Geschéaftsfiuhrerin

Anlagen

Entsendebeschluss

Abtretungserklarung

Anmeldung



Anlage 1

Entsendebeschluss

hat in seiner Sitzungvom ... beschlossen,

zuderam ... stattfindenden Personalratsschulung (= Anlage) die folgenden Kolleginnen
und Kollegen zu entsenden:
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Die Kosten fiir die Schulung, einschlielRlich der Fahrtkosten fiir die Personalrate, tragt die Dienststelle.

Datum Unterschrift des Personalrates

Erlduterungen
Der Entsendungsbeschluss des Personalrates muss gemeinsam mit dem Schulungsangebot der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter
mitgeteilt werden.

Personalrate haben einen Anspruch auf Schulungen zu allen Fragen ihrer Arbeit. Diesen Schulungsanspruch muss die Dienststellen-
leiterin bzw. der Dienststellenleiter gewahrleisten. Welches Schulungsangebot genutzt wird, entscheidet der Personalrat selbst.
Selbstverstandlich kdnnen auch die Angebote der Gewerkschaften zur Gewahrleistung des Schulungsanspruches genutzt werden.

Die anfallenden Kosten sind ebenfalls von der Dienststelle zu tragen. In diesem Fall hat die Schule selbst kein Budget fir Schulungen
von Personalraten, so dass das Landesschulamt die Kosten Gibernehmen muss.

Die Fahrtkosten sind von der Schule selbst im Rahmen des Reiskostenbudgets bzw. ebenfalls vom Landesschulamt zu tragen. Insofern
ist der Schulleitung zu empfehlen, sich bei Schwierigkeiten mit der Kostenerstattung an das Landesschulamt zu wenden.

Falls es mit der Kostenerstattung Probleme gibt, so helfen auch die Lehrerbezirkspersonalrdte beim Landesschulamt.



Anlage 2

Abtretungserklarung

FraU H O T e
Name Vorname

NSO I e
StralSe
PLZ Wohnort

Mitglied des Personalrates der DIenstSTelle: .. ...,

Flr die Schulung der Personalrate der Schulenam ..., trete ich den Kostenerstattungs-
anspruch gegenitber meiner Dienststelle (auSer meine eigenen Fahrtkosten) gemaR § 24 Abs. 3 PersVG LSA
an die:

Treuhand- und Servicegesellschaft der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mbH
Markgrafenstralle 6

39114 Magdeburg

ab.

Mit freundlichen GriiRen

Datum, Unterschrift des Teilnehmers

Erlduterungen
Schulpersonalrate haben einen Anspruch auf die Erstattung von Schulungskosten. Sie nehmen die Rechnung fiir eine Schulung
in Empfang und reichen sie an die Dienststellenleiterin bzw. den Dienststellenleiter weiter, die/der sie dann begleicht.

Mit dieser Abtretungserklarung treten Sie als Mitglied des Schulpersonalrates einer Schule des Landes diesen Kostenerstattungs-
anspruch fiir die Schulungskosten von 90 Euro an den Veranstalter der Schulung, die Treuhand- und Servicegesellschaft der
GEW Sachsen-Anhalt, ab. Wir werden die Kosten dann dem Landesschulamt insgesamt in Rechnung stellen.

Die Fahrtkosten bitten wir selbst zu lbernehmen und diese dann bei der Schulleitung oder dem Landesschulamt geltend zu
machen.

Wichtig ist, dass die Dienststelle sich zur Ubernahme der Kosten bereit erklart hat.



Bitte vollstandig in Druckschrift ausfiillen und Zutreffendes ankreuzen! Anlage 3

Treuhand- und Servicegesellschaft

der GEW Sachsen-Anhalt mbH

z.H. Nadia Sabrina Beutel Fax: 0391 7313405
Markgrafenstralle 6

39114 Magdeburg E-Mail: info@gew-sachsenanhalt.net

Verbindliche Anmeldung zur Schulung fiir Schulpersonalrate

an Grundschulen, Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen
und Forderschulen

Hiermit melde ich mich zur Schulung fir Schulpersonalrate am

Mittwoch, 17. Oktober 2018, von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr, in Halberstadt,
K6 Tagungshotel, Kirschallee 6, 38820 Halberstadt

Anmeldeschluss: 24. September 2018

Mittwoch, 9. Januar 2019, von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr, in Magdeburg,
Ratswaage-Hotel, Ratswaageplatz 1-4, 39104 Magdeburg

Anmeldeschluss: 3. Dezember 2018

an.
NAMIE, YOI NMAMIB. oot
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TRIETON/E-IVIAIL: ..o,
Teilnahmevoraussetzung ist eine Mitgliedschaft in der GEW:
[] ich bin GEW-Mitglied [C] Ich trete in die GEW ein.
Schulform: [ Grundschule [] Sekundarschule

':I] Gemeinschaftsschule J Forderschule

Beschaftigungsstatus: 7 angestellt EI] verbeamtet

Ich bin das erste Mal im Schulpersonalrat und an Grundlagen des Personalvertretungsrechts interessiert.

ANSCNEITt A DN ST I O oo e



	Bezeichnung der Schule: 
	Datum_Sitzung: 
	Schulungsteilnehmer (Name, Vorname): 
	Schulungsteilnehmer 2 (Name, Vorname): 
	Schulungsteilnehmer 3 (Name, Vorname): 
	Datum_Entsendebeschluss: 
	Schulungsdatum: 
	(Dienststelle): 
	Datum_Abtretung: 
	Name: 
	Vorname: 
	Straße, Nr: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	GEW: Off
	Schulform: Off
	Beschäftigungsstatus: Off
	an Grundlagen interessiert: Off
	Dienststelle: 
	Straße, Nr (Dienststelle): 
	PLZ (Dienstst: 
	): 

	Ort (Dienststelle): 
	Datum_Anmeldung: 
	Schulungstermin: Off


